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o. Form §ind die U

Urkunden müssen im Original oder in amtlich oder notariell beglaubigter Fotokopie des Origi-

nals vorgelegt werden. Fotokopien müssen vollständig sein, das heißt Vorder- und Rückseite

der Urkunde müssen vorgelegt werden. Unbegtaubigte Fotokopien und Abschriften werden

nicht anerkannt,

Beglaubigungen können nur durchgeführt werden von

. (Staats-)notarenoder

. Standesbeamten der Stelle, die den Eintrag in das Personenstandsregister vorge-

nommen hat oder

deutschen Behörden (2. B. Meldeamt, Standesamt, Auslandsvertretung)

Beglaubigungen von,lndergn Stellen werden nicht anerkannt.

Bei den Beglaubigungen ist darauf zu achten, dass die vottständige inhattliche Übereinstim-

mung der Kopie mit dem Original beglaubigt wird.

Der Beglaubigungsvermerk muss im Original vorliegen, das heißt

r mit dem Originalstempel des Notariats oder Standesamtes und

. mit der Originalunterschrift des Notars oder des Standesbeamten.

Kopien von Beglaubigungsvermerken oder Beglaubigungsvermerke, we

terschrift des Übersetzers begtaubigen, reichen nicht aus.

Ausländische öffentliche Urkunden (2. B. Personenstandsurkunden) sind in der Regel zu Le-

galisieren bzw. mit einer ,,Haager Apostille" zu versehen.

Ausgenommen hiervon sind

. Personenstandsurkunden der EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz sowie

. internationale mehrsprachige Urkunden (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeur-

kunde) aus: Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und

der Türkei

Allen fremdsprachiqen Unterlagen ist eine Über,setzung eines vereidigten Übersetzers so

beizufügen, dass die Übersetzung dem Origi:'al zweifelsfrei zugeordnet ist. Übersetzungen

von nicht vereidigten Personen werden nicht anerkannt.

Hinweis: Originalurkunden können erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens auf beson-

dere Anforderung zurückgegeben werden. Es wird empfol-rlen, nur beglaubigte Kopien zu

übersenden. Sollte ausnahmsweise einmal das Original einer Unterlage erforderlich sein, wird

dieses nachgefordert.


